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H Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb 
 

H 1 Allgemeines 
 
 
1.1 Grundsätze 
 

1.1.1 Jeder Spieler darf in einer Mannschaftsmeldung nur einmal namentlich aufgenommen 
werden. 
 

1.1.2 Jeder Spieler darf innerhalb einer Altersgruppe nur in einer einzigen 
Mannschaftsmeldung (weiblich oder männlich) als Stammspieler gemeldet werden. 
 

1.1.3 Jeder Mannschaftsspieler hat in einer Mannschaftsmeldung den Status eines 
Stammspielers, Reservespielers (RES), weiblichen Ergänzungsspielers (WES), Jugend- 
Ergänzungsspielers (JES), Nachwuchs-Ergänzungsspieler (NES) oder Senioren-
Ergänzungsspielers (SES). 
 

1.2 Stammspieler 
 

In der Mannschaftsmeldung sind jeder Mannschaft mindestens so viele Stammspieler 
zuzuordnen, wie es der Sollstärke des betreffenden Spielsystems entspricht. 
Lediglich der untersten Mannschaft sind mindestens so viele Stamm- und Reservespieler 
zuzuordnen, wie es der Sollstärke des betreffenden Spielsystems entspricht. 
Die Anzahl der Stammspieler einer Mannschaft, die nicht Ausländer gemäß WO B 9.3 
sind, muss mindestens der Sollstärke minus 1 entsprechen. Die Mitgliedsverbände sind 
berechtigt, für die unteren Spielklassen gemäß WO A 1 hiervon verbandseinheitlich 
abweichende Regelungen zu beschließen. 
Die Anzahl zusätzlicher Stamm-, Reserve- und Ergänzungsspieler pro Mannschaft ist 
nicht begrenzt. 
 

1.3 Reservespieler 
 

1.3.1 Ein Stammspieler, der in der vorangegangenen Halbserie an weniger als zwei 
Punktspielen seines Vereins in einer Mannschaftsmeldung der Damen oder Herren im 
Einzel teilgenommen hat, wird mit Beginn der darauf folgenden Halbserie automatisch 
zum Reservespieler. Dies gilt nicht für Spieler der jeweils untersten Damen- oder 
Herrenmannschaft eines Vereins. 
 

1.3.2 Für einen Spieler, der für die folgende Halbserie den Status als Reservespieler 
neu erhält, darf ein Antrag auf Aufhebung des Status als Reservespieler gestellt werden. 
Ein solcher Antrag ist vom betroffenen Verein bis spätestens zum letzten Tag der 
Mannschaftsmeldung der folgenden Halbserie schriftlich an die zuständige Stelle des DTTB 
(für die BSK) und ansonsten an die des jeweiligen Verbandes zu richten. 
Einem solchen Antrag darf nur dann entsprochen werden, wenn er entweder mit einer 
ärztlich bescheinigten Schwangerschaft begründet wird, oder wenn der Spieler in der der 
Halbserie mit den Mindereinsätzen unmittelbar vorangegangenen Halbserie im selben 
Verein an mindestens zwei Punktspielen in dieser Mannschaftsmeldung im Einzel 
teilgenommen hat. 
Die Erteilung und eine Aufhebung des Status als Reservespieler erfolgt für alle Spieler im 
Bereich des BTTV automatisch nach Abschluss der Halbserie. Soweit der betreffende 
Spieler die Voraussetzungen gemäß WO H 1.3.2 erfüllt, wird im Vorgriff auf einen 
vereinsseitigen Antrag auf die Erteilung des Status RES verzichtet. Dieser Antrag wird in 
click-TT in der Mannschaftsmeldung vorgeblendet und gilt dadurch als frist- und formgerecht 
gestellt. Wettspielordnung 65 03/2017 
 
 
 



 
 

1.3.3 Der Status als Reservespieler wird automatisch mit Wirkung vom Beginn der 
folgenden Halbserie aufgehoben, wenn der Spieler in der vorangegangenen Halbserie an 
mindestens zwei Punktspielen seines Vereins in einer einzigen Mannschaftsmeldung bei 
Damen oder Herren im Einzel teilgenommen hat oder den Verein gewechselt hat. Der 
Status als Reservespieler wird nach einem Wechsel der Spielberechtigung jedoch nicht 
automatisch aufgehoben, wenn der Spieler während seiner letzten Spielberechtigungsphase 
im bisherigen Verein nicht an mindestens zwei Punktspielen im Einzel teilgenommen hat. 
 

1.3.4 Der Status als Reservespieler wird nur in der Altersklasse Damen/Herren erteilt 
bzw. aufgehoben. Er hat für einen solchen Spieler keine Auswirkungen in 
Mannschaftsmeldungen anderer Altersklassen. 
 

1.4 Ergänzungsspieler 
 

Ein Ergänzungsspieler muss in der betreffenden Mannschaftsmeldung seines Vereins 
entsprechend seiner Spielstärke (ohne Sperrvermerk) eingereiht werden. 
Die Meldung in der Altersgruppe Erwachsene ist auf die unteren Spielklassen gemäß WO 
A 1 beschränkt. 
Die Ergänzungsspieler WES und JES gibt es nur in den Mitgliedsverbänden, die das 
aufgrund entsprechender Optionen in WO A 13.2 bzw. C 4.1 beschlossen haben. 
 

1.4.1 Weibliche Ergänzungsspieler (WES) 
 

Eine Spielerin, die in der Mannschaftsmeldung der Damen oder der Herren als Stamm oder 
Reservespieler aufgeführt ist, darf in einer einzigen Mannschaftsmeldung des anderen 
Geschlechts der Altersgruppe Erwachsene als weiblicher Ergänzungsspieler aufgeführt 
werden. Das gilt auch für Spielerinnen, die in keiner Damenmannschaft gemeldet 
sind. 
Diese Regelung gilt analog auch für alle Altersklassen der Altersgruppen Nachwuchs und 
Senioren. 
 

1.4.2 Jugend-Ergänzungsspieler (JES) 
 

Ein Spieler der Altersgruppe Nachwuchs, der keine Spielberechtigung für den Erwachsenen- 
Mannschaftsspielbetrieb (SBEM) besitzt, darf in einer einzigen Mannschaftsmeldung 
der Altersklasse Damen/Herren als Jugend-Ergänzungsspieler aufgeführt werden. 
Männliche Spieler dürfen nur in Herren-, weibliche nur in Damenmannschaften als Jugend- 
Ergänzungsspieler gemeldet werden. Abweichend davon dürfen die Mitgliedsverbände 
für weibliche Spieler Regelungen für die Meldung in Herrenmannschaften beschließen. 
 

1.4.3 Nachwuchs-Ergänzungsspieler (NES) 
 

Ein Spieler, der in einer Mannschaftsmeldung einer Nachwuchs-Altersklasse als 
Stammspieler aufgeführt ist, darf in jeder anderen für ihn gemäß WO A 8 zutreffenden 
Altersklasse der Altersgruppe Nachwuchs in einer einzigen Mannschaftsmeldung als 
Nachwuchs- Ergänzungsspieler aufgeführt werden. 
 

1.4.4 Senioren-Ergänzungsspieler (SES) 
 

Ein Spieler, der in einer Mannschaftsmeldung einer Senioren-Altersklasse als Stammspieler 
aufgeführt ist, darf in jeder anderen für ihn gemäß WO A 8 zutreffenden Altersklasse 
der Altersgruppe Senioren in einer einzigen Mannschaftsmeldung als Senioren- 
Ergänzungsspieler aufgeführt werden. 


